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ANLAGE 3 
                                                            STAND 11.12.2025 

SYNOPSE  
- geänderte Textpassagen der Fraktionsfinanzierungssatzung - 

                                        
Fassung vom 29. September 2015, zuletzt geändert durch Satzung vom 17. Ok-
tober 2017  

Neufassung 
geänderte bzw. neu gefasste Passagen 

 

Titel: 
 
Satzung über die Finanzierung des Aufwands der Fraktionen und fraktionslosen 
Mitglieder des Gemeinderates der Stadt Karlsruhe (Fraktionsfinanzierungssatzung) 

Titel: 
 
Satzung über die Finanzierung des Aufwands der Fraktionen und fraktionslosen 
Mitglieder des Gemeinderates der Stadt Karlsruhe (Fraktionsfinanzierungssatzung) 

§ 3 
 

 
(2) Der Sockelbetrag ist wie folgt festgelegt: 
     1. Große Fraktionen 
         ab dreizehn Mandate:                           14.000 Euro 
         ab neun Mandate:                                12.000 Euro 
 
     2. Mittlere Fraktionen 
         fünf bis acht Mandate:                          10.000 Euro 
 
     3. Kleine Fraktionen 
          drei oder vier Mandate:                          8.000 Euro 
 
     4. Fraktionslose Gemeinderatsmitglieder 
          zwei Mandate oder Einzelmandat:          4.000 Euro 
 
 
(3) Der jährliche Pro-Kopf-Beitrag beläuft sich auf 1.200 Euro je Gemeinderatsmit-
glied. 
 
 

§ 3 
 
Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 
(2) Der Sockelbetrag ist wie folgt festgelegt: 
1. Große Fraktionen 
    ab dreizehn Mandate:                           12.600 Euro 
    ab neun Mandate:                                 10.800 Euro 
 
 2. Mittlere Fraktionen 
     fünf bis acht Mandate:                           9.000 Euro 
 
 3. Kleine Fraktionen 
     drei oder vier Mandate:                          7.200 Euro 
 
 4. Fraktionslose Gemeinderatsmitglieder 
     zwei Mandate oder Einzelmandat:          3.600 Euro 
 
Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 
(3) Der jährliche Pro-Kopf-Beitrag beläuft sich auf 1.000 Euro je Gemeinderatsmit-
glied. 
 

 


